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Studierende verpassen Erasmus-Start
Der Bundesrat legt den Vorschlag zur Teilnahme am europäischen Austauschprogramm verspätet vor

LARISSA RHYN, BERN

Über 28 Milliarden Franken hat der
Nationalrat am Dienstag für Bildung
und Forschung in den nächsten vier Jah-
rengesprochen.TrotzdemvielenGeldgab
nur ein Thema zu reden: der Studieren-
denaustausch.Er ist zurzeit in einer heik-
len Phase. Parallel zur europäischen For-
schungszusammenarbeit bei «Horizon»
startet auch das Austauschprogramm
Erasmus plus 2021 in eine neue Runde.
Während das Parlament schon nächste
Woche über die Beteiligung der Schweiz
an «Horizon» entscheiden wird, hat der
Bundesrat zu Erasmus plus noch keine
Details vorgelegt.

Mehrere Nationalräte forderten Bil-
dungsminister Guy Parmelin auf, den
Prozess zu beschleunigen.Dieser betonte,
der Bundesrat werde die Kosten und die
Vorteile von Erasmus plus noch diesen
Herbst analysieren. Erst danach könnte
die Schweiz Verhandlungen mit der EU
aufnehmen. Klar ist deshalb einzig, dass
Schweizer StudierendeAnfang 2021 noch
nicht via Erasmus plus an europäischen
Universitäten studieren können.

Sonderlösung macht Probleme

Weil die Schweiz derzeit eine Sonder-
lösung hat – das «Swiss-European Mobi-
lity Programme» (Semp) –, sind Aus-
tauschsemester trotzdem möglich. Swiss-
universities, die Dachorganisation der
Schweizer Hochschulen, bezeichnet
die derzeitige Vereinbarung jedoch als
«Scheinlösung», die viele Probleme mit
sich bringe. Somüssen Schweizer Univer-
sitäten einen weitaus höheren Aufwand
betreiben, damit ausländische Studie-
rende indieSchweizkommen.BeiderUni
Bern heisst es auf Anfrage: «Ein vertrag-
lich geregelterAustausch lässt sich auf die
Dauer nur halten, wenn die Mobilität in
beide Richtungen geht und ungefähr aus-
geglichen ist.»Deshalb sei eswichtig,dass
ausländische Studierende von denAnge-
boten in der Schweiz erfahren würden.

Die Universität Basel hat in den letz-
ten Jahren die Erfahrung gemacht, dass
namhafte Universitäten die Zusammen-
arbeit nicht erneuern, wenn die Schweiz
nichtTeil des europäischenProgramms ist.
Rechtssicherheit gebe es zudem gegen-
wärtig nicht, weil die Partneruniversitä-
ten nicht verpflichtet seien, die Verträge
mit den Schweizer Unis weiterzuführen.

Dafür ist das Semp deutlich günstiger.
DasWirtschaftsdepartement wagt bereits

eine vorsichtige Prognose zu den Kosten
einer Vollassoziierung der Schweiz an
Erasmus plus: 1,1 bis 1,4 Milliarden Fran-
ken über sieben Jahre könnte dies kos-
ten.Das wäre drei- bis viermal so viel wie
heute. Der SVP-Nationalrat Peter Keller
fragt: «Warum sollen wir so viel mehr be-
zahlen, wenn der Austausch heute schon
funktioniert?»

Eine Verzögerungstaktik?

FDP-Nationalrat Christian Wasserfal-
len sagt, die Schweiz müsse das Preis-
Leistungs-Verhältnis von Erasmus gut
abwägen: «Bis jetzt ist beispielsweise
unklar, ob Grossbritannien beim Pro-
gramm dabei sein wird – das ist für die
Schweiz aber zentral,weil dort die meis-
ten Top-Universitäten sind.» Die grüne
Nationalrätin Meret Schneider betont
derweil die Bedeutung von Erasmus
plus: «Es geht nicht allein um Studie-
rende, sondern auch um Berufsschüler
oder Jugendorganisationen.» Sie hätten

mit der Schweizer Sonderlösung deut-
lich weniger Möglichkeiten.

Das Parlament hat dem Bundesrat
vor zwei Jahren den Auftrag erteilt, eine
Vollassoziierung der Schweiz an Erasmus
plus auszuhandeln.Seither gabesmehrere
Verzögerungen.Bildungsminister Parme-
lin gibt der EU die Schuld: Bei Erasmus
plus 2021–2024 seien entscheidende Fak-
torennochunklar,zumBeispiel diedefini-
tivenKostenoder dieBedingungen,unter
welchen sichDrittstaaten demProgramm
anschliessen könnten. Die Arbeiten des
Bundesrats seiendeshalbblockiert.Linke
undMitte-Parlamentarier vermuten trotz-
dem eine Verzögerungstaktik.

SP-Nationalrat Eric Nussbaumer fin-
det das «Zögern» des Bundesrats aus
europapolitischer Sicht problematisch.
«Klar kanndie Schweiz einfach sagen,sie
habe mit Semp ja bereits eine Lösung.»
Damit würde sie laut Nussbaumer je-
doch zum ersten Mal seit dem Start der
Studierendenmobilität in Europa Des-
interesse an Erasmus demonstrieren.

«Damit setzt sie ein schlechtes Zeichen,
auch im Hinblick auf andere Verhand-
lungen mit der EU.»

Das Parlament zeigt sich auch in der
Corona-Krise grosszügig,wasBildungund
Forschungangeht.DerNationalrat hatdie
Fördergelder für die nächsten vier Jahre
in mehreren Punkten erhöht, um rund 53
Millionen Franken. Dabei waren schon
im Vorschlag des Bundesrats rund zwei
Milliarden Franken mehr vorgesehen als
in der letzten Periode.Massiv mehr Geld
gibt es künftig für Alternativen zu Tier-
versuchen, genannt 3R. Dafür hatte sich
Schneider eingesetzt.Die grüneNational-
rätin sagt: «International gibt es bereits
einen Paradigmenwechsel, weg von der
Forschung an Tieren hin zu Alternativen
wieCrispr.»DieSchweizhabedieChance,
zum Kompetenzzentrum für Alternativ-
forschungzuwerden.ImParlamentdürfte
ein politisches Argument den Ausschlag
gegeben haben. Wasserfallen sagt: «Es
ging uns darum, der Tierversuchsinitia-
tive etwas entgegenzusetzen.»

Den Erasmus-Stempel benützen dieAustauschbüros der Schweizer Universitäten seit Jahren nicht mehr. CHRISTIAN BEUTLER / KEYSTONE

Terror oder Tat eines Verwirrten?
Die Messerattacke von Morges könnte einen islamistischen Hintergrund haben

GEORG HÄSLER SANSANO, BERN

Er erstach offenbar einfach ein Zufalls-
opfer.Ein türkisch-schweizerischer Dop-
pelbürger ging vergangenen Samstag mit
dem Messer auf einen 29-jährigen Por-
tugiesen los, der in Morges gerade ein
Kebab-Lokal betreten wollte. Die Mes-
serattacke endete tödlich. Bereits am
Sonntag konnte die Polizei den mut-
masslichenTäter auf offener Strasse fest-
nehmen. Laut demWestschweizer Radio
und Fernsehen RTS hat derMann dieTat
gestanden.

Es handelt sich um keinen Unbekann-
ten. Schon 2019 sass der Mann wegen
versuchter Brandstiftung an einer Tank-
stelle in einem Wohnquartier in Unter-
suchungshaft.Diese wurde mehrfach ver-
längert. Weil die Waadtländer Ermittler
Hinweise auf einen jihadistischenHinter-
grund feststellten, übernahm die Bundes-
anwaltschaft (BA) gemäss einerMedien-
mitteilung vom Mittwoch das Verfahren
im Oktober 2019 und dehnte dieses auf
eine mögliche Verbindung zum Islami-
schen Staat oder zu Al-Kaida aus.

Im Juli 2020 wurde der Mann auf-
grund eines psychiatrischen Gutachtens
entlassen. Die Behörden machten ihm
allerdings strenge Sicherheitsauflagen –
unter anderem eine nächtlicheAusgangs-

sperre, eine Meldepflicht und ein Waf-
fentragverbot. Laut BA wurde bis zum
Tötungsdelikt vom Wochenende kein
Verstoss gemeldet, der eine erneute Haft
gerechtfertigt hätte.

Waffe der einsamen Wölfe

Der Nachrichtendienst des Bundes
(NDB) hat den Mann seit 2017 auf dem
Radar. Ein terroristisches Motiv für die
Tat vom Samstag wird nicht ausgeschlos-
sen. Deshalb werden die Ermittlungen
durch die BA geführt. Es besteht eine
enge Zusammenarbeit mit den Waadt-
länder Behörden, der Bundespolizei und
dem NDB. Recherchen von SRF weisen
darauf hin, dass der mutmassliche Täter
mit mehreren Islamisten vernetzt ist.

Sogenannte «stabbing attacks» gelten
als neue Form der terroristischen Tak-
tik. Das Messer alsWaffe des «einsamen
Wolfs» offenbart den schmalen Grat zwi-
schenTerror und der Einzeltat einesVer-
wirrten. Wo endet der religiöse Fanatis-
mus, wo beginnt eine psychische Erkran-
kung? Westschweizer Medien kolportie-
ren Aussagen, wonach der mutmassliche
Täter von Morges Selbstgespräche reli-
giösen Inhalts geführt habe. Er habe
abwechslungsweise von Befehlen von
«Allah» und «Satan» gesprochen.

Nachrichtendienst, Strafverfolger und
Gerichte bewegen sich in diesem Fall auf
dünnemEis.Bei den Ermittlungen dürfte
es auch darum gehen, ob radikale Kreise
im Hintergrund das angebliche psychi-
sche Handicap desMannes für ihre Zwe-
cke missbraucht haben. Ob es sich beim
Messerangriff vomWochenende tatsäch-
lich um den ersten islamistischen Terror-
anschlag in der Schweiz handelt, wie dies
Sicherheitskreise vermuten,wird sich nur
schwer klären lassen.

Gesetz vor Schlussabstimmung

Ebenso heikel sind Überlegungen, ob die
Tat mit dem erst in dieser Session ver-
abschiedeten Bundesgesetz über Be-
kämpfung von Terrorismus hätte verhin-
dert werden können. Es sieht erweiterte
Möglichkeiten für präventive Zwangs-
massnahmen vor. Diese können bereits
vor einem eigentlichen Strafverfahren
angewendet werden. Die Behörden sol-
len neu etwa die Möglichkeit haben,Ge-
fährder, also potenzielle Attentäter, mit
Fussfesseln zu überwachen. Im Extrem-
fall kann nach demWillen einer bürger-
lichen Mehrheit aus SVP, FDP und CVP
sogar Hausarrest angeordnet werden.
Das neue Gesetz muss nächste Woche
noch die Schlussabstimmung überstehen.

Wissenschaft soll
in Krisen schneller
einbezogen werden
ETH-Rats-Präsident
beklagt mangelndes Vertrauen

LARISSA RHYN, BERN

Sie ist die ersteAnlaufstelle,wenneskom-
plexe Fragen im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie zu beantworten gilt:
die Covid-Task-Force des Bundes. In den
letzten Monaten ist das wissenschaftliche
Gremiumzueiner fixenGrösse inderGe-
sundheitspolitik geworden.Entstanden ist
sie jedoch eher zufällig: Der Bund schien
die Wissenschaft in der ersten Phase der
Krise schlicht vergessen zu haben.

Hätte es den Lockdown gebraucht,
wenn die Beamten des Bundesamts für
Gesundheit (BAG) bereits im Januar mit
EpidemiologenundanderenWissenschaf-
tern gesprochen hätten? Das ist umstrit-
ten.Viele Politiker, Beamte und Forscher
sind sich jedoch einig, dass es wichtig ist,
die Wissenschaft schneller einzubezie-
hen. So auch der FDP-Ständerat Mat-
thias Michel. Er will, dassWissenschafter
in der nächsten Krise schon von Beginn
an Zugang zu den Entscheidungsträgern
haben. Michel hat dazu einen Vorstoss
eingereicht, über den amDonnerstag der
Ständerat entscheidet.

Wissenschafter wurden aktiv

Im Frühling, als der Lockdown zu Ende
ging, entbrannte ein Streit zwischen For-
schenden und dem BAG. Verschiedene
Wissenschafter kritisierten das Gesund-
heitsamt inder «NZZamSonntag» scharf.
Es habe ihre Warnungen zu lange igno-
riert, sagte beispielsweise der Epidemio-
loge ChristianAlthaus.

Der Bundesrat hat die Covid-Task-
Force Ende März eingesetzt – also rund
zwei Wochen nachdem Restaurants und
Geschäfte in der ganzen Schweiz schlies-
sen mussten. Der Ständerat Michel sagt:
«Die Task-Force hätte mindestens vier
Wochen früher eingesetztwerden sollen.»
Das sei in einer Pandemie eine grosse und
entscheidendeVerspätung.Hinzukommt,
dass es vermutlich noch länger gedauert
hätte, wenn Wissenschafter nicht die In-
itiative ergriffen hätten. Michael Hen-
gartner,PräsidentdesETH-Rates,erklärt:
«WirhabenunterForschenden schon früh
denAustausch gesucht und sind selbst auf
das BAG zugegangen, um unsere Unter-
stützung anzubieten.»

Aus Hengartners Sicht wäre es am
Bund, dieWissenschaft aktiv einzubezie-
hen.Deswegen sei es wichtig, dass grund-
sätzlich geklärt werde, welche Rolle For-
schende während einer Krise spielen und
wiederAustauschmitdenEntscheidungs-
trägern funktionieren solle.

Jede Krise ist anders

Michel fordert, dass der Bundesrat ab-
klärt, wie ein wissenschaftliches Netz-
werk oder ein «Kompetenzzentrum für
Krisenlagen» geschaffen werden kann.
Die Regierung lehnt das Postulat ab –
unter anderem mit der Begründung, jede
Krise sei anders und erfordere andere
Expertinnen und Experten. Deshalb sei
eineAd-hoc-Task-ForcediebesteLösung.
Michel lässt das nicht gelten: «Eine Krise
hat immer ökonomische und sozialeAus-
wirkungen.Damitwäre schoneinmalklar,
dass Soziologen und Ökonomen vonAn-
fang an involviert sein müssen.»

Der Bundesrat argumentiert weiter,
die Bundeskanzlei erarbeite bis Ende
JahrohnehineineAuswertungdesKrisen-
managements. Michel hält dagegen, dass
dies eine sehr breiteAuswertung sei.«Die
RollederWissenschaft sollte imDetail ge-
klärt werden.»

Der ETH-Rats-Präsident Hengartner
unterstützt Michels Vorstoss, betont aber
auch, es bringe nichts, die heutige Task-
Force gesetzlich zu verankern: «Wenn
die nächste Krise ein Erdbeben ist, nützt
ein Gremium aus lauter Epidemiologen
nichts.» Wichtiger sei, dass sich künftig
eine kleine Gruppe von Forschern regel-
mässig mit den Krisenstäben des Bun-
des austausche. So könne Vertrauen auf-
gebaut werden, und das sei zentral: «Zu
BeginnderKrisedauerte es eineWeile,bis
unsere Wissenschafter die Daten erhiel-
ten, die sie für ihre Modelle brauchten –
das war auch ein Vertrauensproblem.»

Es zeichnet die Schweiz seit
jeher aus, dass sie den Aus-
gleich findet zwischen Stadt
und Land. Beim Jagdgesetz
brauchen die Menschen in
den Berggebieten ein soli-
darisches Ja, damit sie die
Konflikte mit denWölfen
pragmatisch lösen können.
Gerhard Pfister
Nationalrat und Parteipräsident CVP

Fortschrittliches
Jagdgesetz Ja.
ja-zum-jagdgesetz.ch
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«Vielleicht warten die Erben sehnlichst
auf das Geld und üben subtilen Druck aus»
Manuel Trachsel hat als Ethiker in Zeiten der Pandemie alle Hände voll zu tun. Doch viele heikle Fragen beschäftigen ihn auch
langfristig, wie er im Gespräch mit Kathrin Alder und Simon Hehli sagt – etwa die Sterbehilfe für psychisch kranke Menschen

Herr Trachsel, die Corona-Krise ist ein
Stresstest für das Gesundheitswesen. Was
sind für einenMedizinethiker die kniffligs-
ten Fragen?
In einigen Spitälern kommt es zur Situa-
tion,dass Covid-19-Patienten mit schlech-
ter Prognose während Wochen auf der
Intensivpflegestation liegen und die Bet-
ten knapp werden, so dass sich die Ver-
antwortlichen aus ethischer Sicht fragen
müssen, wen sie nicht mehr weiterbehan-
deln können. Bei einigen Personen sind
Lunge oder andere Organe so stark ge-
schädigt, dass sie schwer beeinträchtigt
bleiben, auch wenn sie überleben. Kurz:
Eine der kniffligsten Fragen scheint mir
die gerechte Allokation von begrenzten
Ressourcen. Solche schwierigen Fragen
gehören auch in Nicht-Pandemie-Zeiten
zum Alltag von Medizinethikern.

Was tunÄrzte in einer solchen Situation?
Im Optimalfall wissen die Behandlungs-
teams vor Eintritt in die Intensivstation,
was die Patienten wünschen. Beim Spital-
eintritt wird bei jedem Patienten geklärt,
welchen Formen lebenserhaltender Mass-
nahmen er zustimmt und welchen nicht.

Bei einer so unberechenbaren Krankheit
wieCovid-19,überderenVerlaufmannoch
wenigweiss, ist es doch schwierig,allemög-
lichen Szenarien vorwegzunehmen.
Es geht darum, Grundwerte zu erfahren:
Wie wichtig ist für jemanden die Lebens-
dauer? Wie wichtig ist dabei die Lebens-
qualität? Will jemand möglichst lange
bei Bewusstsein bleiben, oder steht die
Schmerzlinderung im Vordergrund? So
lassen sich Szenarien abdecken.

Und wenn ein Patient um jeden Preis am
Leben bleiben möchte, müssen sich die
Ärzte danach richten?
Nein, nur wenn eine Behandlung auch
wirksam und zweckmässig ist. Wenn
diese Kriterien nicht erfüllt sind, kann ein
Patient eine Behandlung nicht ultimativ
einfordern. Lebenserhalt um jeden Preis,

das ist passé. Aber natürlich sollen Ärzte
die Patienten in Entscheidungen mit ein-
binden oder, wenn sie nicht bei Bewusst-
sein sind, deren Angehörige. Es geht da-
bei aber nie darum, was die Familienmit-
glieder für richtig halten, sondern was der
mutmassliche Wille des Patienten ist.

Wir hätten eher erwartet, dass ein anderes
ThemaeineKnacknuss fürdieEthikerwar:
die Idee,bei einerKnappheit derPlätze auf
den Intensivstationen nur noch diejenigen
unter 80 Jahren zu behandeln.
Zum Glück war diese Debatte bisher, zu-
mindest in der Schweiz, eine rein theore-
tische. Die Plätze reichten für alle Covid-
19-Patienten aus.

Wäre es imäusserstenKrisenfall denn legi-
tim,dieÄltesten sterben zu lassen,um Jün-
gere zu retten?
Nein. Ein künstlicher «Cut-off» beispiels-
weise bei 80 Jahren für die Zuteilung eines
Intensivpflegebetts lässt sich aus ethischer
Sicht schwer rechtfertigen, es wäre eine
Altersdiskriminierung. Wäre ich 81 und
abgesehen von Covid-19 kerngesund,
würde ich mich zu Recht beschweren,
wenn ich kein Intensivpflegebett bekäme,
ein schwerkranker 70-Jähriger aber schon.

Einen Boom erleben die Patientenverfü-
gungen.Garantiert ein solches Dokument,
dass man eine Behandlung, die man nicht
will, auch nicht erhält?

Das wäre der Zweck derVerfügung.Wenn
darin steht, dass jemand keine lebensver-
längernden Massnahmen will, dann müs-
sen sich dieÄrzte daran halten.Aber ganz
so einfach und klar, wie sich das viele
Leute vorstellen, ist es dann doch nicht.

Wieso nicht?
Manchmal lassen sich Patienten mit ganz
simplen Massnahmen retten.Ein Beispiel:
Eine Frau hat eine Lungenentzündung,
nimmt zu wenig Sauerstoff auf und wird
bewusstlos.Strenggenommen gilt nun ihre
Patientenverfügung, in der steht: «keine
lebensverlängernden Massnahmen». Be-
käme die Frau ein Antibiotikum, wäre sie
nach einigen Tagen wahrscheinlich wie-
der gesund. In einem solchen Fall wür-
den wohl die meisten Ärzte denken, dass
das, was in der Patientenverfügung steht,
unverhältnismässig ist – und das Medika-
ment verabreichen. Wenn die Patienten-
verfügung aber jeden Eingriff verbietet,
gerät der Arzt in ein ethisches Dilemma:
Er muss entweder auf die bestmögliche
medizinische Intervention verzichten und
damit das ethische Prinzip der Fürsorge
verletzen – oder den explizitenWillen der
betroffenen Person missachten und damit
das ethische Prinzip des Respekts vor der
Selbstbestimmung verletzen.

Da gibt es auch eine juristische Kompo-
nente: Ein Patient könnte denArzt einkla-
gen, wenn sich dieser über die Verfügung
hinwegsetzt.
Unter den Ärzten gibt es eine gewisse
Angst, dass das passieren kann. Schliess-
lich gibt es noch keinen Entscheid des
Bundesgerichts, der Rechtssicherheit ge-

ben würde. Meines Wissens wurde in der
Schweiz bis jetzt aber noch kein Arzt ver-
urteilt, weil er sich für lebenserhaltende
Massnahmen entschieden hat. Um zum
Beispiel mit der Lungenentzündung zu-
rückzukommen: Es wäre für den Arzt
wohl riskanter, nichts zu tun, als das Anti-
biotikum zu verabreichen.

AlsMedizinethikerbefassenSie sich inten-
siv mit der Frage der Sterbehilfe, die in der
Schweiz liberal geregelt ist. Zu liberal?
Nein.Rechtlich ist die Beihilfe zum Suizid
im Strafgesetzbuch tatsächlich nur mini-
mal geregelt: Sie ist dann straflos, wenn
sie ohne selbstsüchtige Beweggründe er-
folgt. Doch andere Fragen beantwortet
das Gesetz nicht. Warum etwa müssen
Ärzte als «Gatekeeper» beim assistier-
ten Suizid fungieren, wenn ihre primäre
Aufgabe darin besteht, Leben zu retten?
Vielen Ärzten bereitet es Mühe, jeman-
dem ein todbringendes Medikament zu
verschreiben, auch wenn sie den Wunsch
nach einem frühzeitigen Tod verstehen.

Gäbe es eine andere Lösung?
In den Niederlanden und in Belgien hat
man eine separate Institution geschaffen.
Dadurch wird die Ärzteschaft entlastet.

Die Schweiz soll sich daran ein Beispiel
nehmen?
Das wäre sinnvoll. Im Moment ist es so,
dass ein Arzt das Betäubungsmittel ver-
schreibt und einApotheker es abgibt.Das
tun nur wenige. Auch muss ein Gutach-
ten zur Urteilsfähigkeit vorliegen. Doch
es ist unklar, ob die Mehrzahl den Quali-
tätsanforderungen an ein professionelles
Gutachten standhält. Ich wäre dafür, dass
der Prozess und dieAnforderungen trans-
parenter geregelt und dokumentiert wer-
den; auch zum Schutz der Sterbewilligen.

Es gibt Richtlinien, jene der Schweizeri-
schen Akademie der Medizinischen Wis-
senschaften (SAMW). Diese sehen vor,
dass jemand,derunerträglich leidet,Sterbe-
hilfe erhalten kann.Lässt sich diese «Uner-
träglichkeit» objektiv feststellen?
Um etwas klarzustellen: Es gibt in der
Schweiz keinen Anspruch auf Beihilfe
zum Suizid. Aber Ärzte dürfen – sofern
bestimmte Kriterien erfüllt sind – Suizid-
hilfe leisten. Zu diesen Kriterien gehört
das unerträgliche Leiden,das subjektiv ist.
Würde man es als einziges Kriterium an-
wenden, müsste man in der Konsequenz
tatsächlich gar nichts mehr abklären und
könnte einfach das Rezept ausstellen.Am
Ende würde alleine der Patient entschei-

den.Schliesslich kann ihm niemand nach-
weisen, dass er nicht unerträglich leidet.

Wäre das so schlecht? Jede Person weiss
doch selber am besten, was gut für sie ist.
Das unerträgliche Leiden darf nicht das
einzige Kriterium sein.Es muss zusätzlich
mindestens geklärt werden,ob der Patient
urteilsfähig ist oder nicht.Jemand in einer
schweren depressiven Phase etwa leidet
unerträglich und hat oft Suizidgedanken.
Es wäre ein fataler Fehler, wenn man sol-
chen Impulsen einfach nachgeben würde.

Und was ist mit Leiden, das Jahre dauert?
Wenn jemand eine metastasierende
Tumorerkrankung hat und der Patient so-
wieso am Lebensende steht,dann wird der
Entscheid zur Suizidbeihilfe breit akzep-
tiert. Viel kontroverser wird dies bei psy-
chischen Erkrankungen diskutiert.Wurde
jemand jahrelang und nach allen Regeln
der Kunst gegen Depressionen behandelt,
doch nichts davon hat geholfen,ist er dann
behandlungsresistent? Bestimmt gibt es
irgendwo einen Psychiater, der überzeugt
ist, er könne dem Patienten noch helfen.

Was sagen Sie als Medizinethiker dazu?
Wenn wir zu liberal sind, besteht das
Risiko, dass gewisse Personen sterben,
obwohl man ihr Leiden erfolgreich hätte
behandeln können. Wenn wir zu konser-
vativ sind, haben wir das Problem, dass
Leute, die unerträglich leiden, keinen Zu-
gang zu assistiertem Suizid haben. Es ist
der alte Prinzipienkonflikt in der Medi-
zinethik:Selbstbestimmung contra Schutz.

Was ist mit älteren Personen, die einfach
lebensmüde sind und einen sogenannten
Bilanzsuizid begehen wollen?
Dann muss man wohl einige Fragen stel-
len:Wieso möchte jemand aus dem Leben
scheiden? Weil er seinem Umfeld keine
Bürde sein möchte? Weil er sich schul-
dig fühlt, alt und vielleicht pflegebedürf-
tig zu sein? Sind das überhaupt legitime
Gründe für einen Bilanzsuizid?Vielleicht
warten aber auch die potenziellen Erben
sehnlichst auf das Geld und üben subti-
len Druck aus?

Das lässt sich doch kaum herausfinden.
Das ist so.Gerade deshalb würde ich beim
Wunsch nach einem assistierten Bilanz-
suizid für besondere Vorsicht plädieren.

Für den modernen, an Selbstbestimmung
gewohnten Menschen ist es eine Horror-
vorstellung,anDemenz zu erkranken.Da-
her scheiden viele aus demLeben, solange

sie noch einen klarenGeist haben.Können
wir das als Gesellschaft zulassen?
Was wäre die Alternative? Wir können
dieseArt von Suiziden zwar nicht vollstän-
dig verhindern, wenn Personen sich mit
ihrem Sterbewunsch niemandem anver-
trauen. Sterbewilligen Personen, die die-
ses Thema ansprechen, kann man jedoch
ein Gespräch anbieten,in dem unter ande-
rem darauf hingewiesen werden kann,
dass ein Leben mit Demenz kein lebens-
unwertes Leben bedeuten muss.

Ist es nicht möglich, in einer Patientenver-
fügung quasi präventiv auch die Eutha-
nasie zu regeln? Demenzkranke könnten
schriftlich festhalten,sterben zuwollen,so-
bald sie nicht mehr bei Verstand sind.
Theoretisch schon, aber in der Schweiz
gibt es dafür keine rechtliche Grundlage.

Viele würden sich wohl eine solche Mög-
lichkeit wünschen.
Das mag sein. Aber: Wer sagt denn, dass
jemand mit einem schlechten Gedächt-
nis zwingend auch eine schlechte Lebens-
qualität hat? Er kann sich vielleicht nicht
mehr daran erinnern,was gestern war.Da-
für aber an die eigene Hochzeit oder Kind-
heit. Demente Personen haben durchaus
Freude, an einem guten Essen, an Musik
oder an einem Spaziergang, auch wenn
sie keine Ahnung haben, wer da gerade
neben ihnen geht.

Dennoch: Ist es nicht berechtigt, zu sagen,
man wolle diesen Zustand nie erreichen?
Niemand weiss, wie es ist, dement zu sein.
Es ist schwierig, im Voraus zu sagen, dass
man unter diesen oder jenen Umständen
nicht mehr leben möchte. Das gilt auch
für Leute, die sagen, sie wollen nie pflege-
bedürftig werden, weil sie dann für jeden
Handgriff jemanden rufen müssten.Dann
werden sie tatsächlich pflegebedürftig,ge-
wöhnen sich daran und finden es gar nicht
mehr so schlimm. Nicht zu vergessen ist
auch die philosophische Grundsatzfrage.

Die da wäre?
Ist eine demente Person überhaupt noch
dieselbe Person, die sie einmal war?
Natürlich ist sie rechtlich gesehen immer
noch dasselbe Subjekt, es gibt eine Konti-
nuität des Körpers.Aber gibt es eine Kon-
tinuität der personellen Identität? Die
Idee des stabilen Wesenskerns ist abend-
ländisch-christlich geprägt. Sie findet sich
bereits bei Aristoteles und wurde durch
das Christentum übernommen. Der Bud-
dhismus hingegen geht nicht von einer
kontinuierlichen personellen Identität
aus. Vielmehr konstituieren sich das Be-
wusstsein und damit das Subjekt immer
wieder neu,aus allem,was gerade da ist.Es
spielt eine Rolle,welches Modell man den
ethischen Überlegungen zugrunde legt.

«Es ist der alte
Prinzipienkonflikt
in der Medizinethik:
Selbstbestimmung
contra Schutz.»

Viele für Corona-Patienten reservierte Krankenzimmer blieben bisher leer – doch das kann sich schnell ändern. URS FLÜELER / KEYSTONE
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Am 27.9.2020 die Bilateralen sichern.
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